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Die in diesem Reglement erwähnten Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich glei-
cherweise auf beide Geschlechter.  
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Abkürzungsverzeichnis 

BauR Baureglement (Gemeinde Glarus Nord) 

BauV Bauverordnung (Kanton Glarus) 

ES Empfindlichkeitsstufe gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) 

IVHB Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe 

ÜP Überbauungsplan 

RPG Raumplanungsgesetz des Bundes 

RPV Raumplanungsverordnung des Bundes 

SIA Schweizerischer Ingenieur und Architektenverein 

SIL Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt 

VSS Stiftung der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu den Fussnoten: 
Die Fussnoten präzisieren und umschreiben Regelungen im Baureglement (v.a. Art. 5) und sind 
Bestandteil der entsprechenden Regelung.  
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I.  Baugebiet 

A. Allgemeines 

Art. 1 Nutzungszonen  

In der Gemeinde Glarus Nord gelten im Baugebiet folgende Nutzungszonen: 
§ Dorfzone Art. 5 / Art. 9 BauR 
§ erweiterte Dorfzone in der Ebene Art. 5 / Art. 10 BauR 
§ erweiterte Dorfzone am Hang Art. 5 / Art. 10 BauR 
§ Zone für höhere Bauten Art. 5 / Art. 11 BauR 
§ Hochhauszone Art. 5 / Art. 12 BauR 
§ Arbeitszone Art. 12 BauV / Art. 5 / Art. 13 BauR 
§ Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Art. 13 BauV 
§ Zone für Sport und Intensiverholung Art. 14 BauV / Art. 5 / Art. 14 BauR 
§ Flugplatzzone Art. 5 / Art. 15 BauR 
§ Bahnhofzone Art. 5 / Art. 16 BauR 
§ Grünzone Art. 16 BauV 
§ Verkehrsflächen Art. 17 BauV 
§ Gefahrenzone Art. 25 BauV / Art. 17 BauR 

Die zulässige Art und das zulässige Mass der Nutzung sind in Art. 5 sowie in den 
zonenspezifischen Vorschriften des Baureglements (BauR) bzw. in der kantonalen 
Bauverordnung (BauV) umschrieben. 

Art. 2 Bebauungstypologien 

1. Neu-, Um- und Ersatzbauten haben sich nach der dörflichen Struktur und der 
historisch gewachsenen Bauweise zu richten. Als charakteristische Bebau-
ungstypologien gelten:  
§ freistehende Gebäude, 
§ einseitig zusammengebaute Gebäude, 
§ beidseitig zur Zeilenbebauung zusammengebaute Gebäude.  

2.  Abweichungen gegenüber charakteristischen Bebauungstypologien sind unter 
Beizug von externen Fachleuten (Bauberatung) oder im Rahmen von Über-
bauungsplänen unter Beizug der Gestaltungskommission (GEKO) zulässig.  

3.  Im Übrigen haben sich Bauten und Anlagen hinsichtlich Gestalt, Materialisie-
rung und Farbgebung in das bestehende Orts- und Landschaftsbild 
einzufügen und müssen insbesondere auch gegenüber dem öffentlichen 
Raum eine entsprechende städtebauliche Qualität aufweisen. 

Art. 3 Bauberatung 

Die Baubehörde kann externe Fachleute zur unabhängigen und vertieften Beurtei-
lung und Begleitung von Fragestellungen im Zusammenhang mit der Einordnung von 
Bauten und der Gestaltung beiziehen. 

Art. 4 Hofstattrecht 

1. Für Abbruch- und Wiederaufbau rechtmässig erstellter Gebäude innerhalb der 
Bauzonen gilt das Hofstattrecht im Rahmen der nachfolgenden Bestimmun-
gen.  

2. Werden rechtmässig erstellte Gebäude, die den geltenden Vorschriften nicht 
mehr entsprechen, zerstört oder ganz oder teilweise abgebrochen, dürfen sie 
ohne Rücksicht auf die geltenden Vorschriften in ihrer bisherigen Lage und 
Ausdehnung wieder ausgebaut werden, wenn die bestehende oder beabsich-
tigte neue Nutzung dem Zonenzweck entspricht, keine überwiegenden 
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öffentlichen Interessen entgegenstehen und das Baugesuch für den Wieder-
aufbau innert drei Jahren nach Zerstörung bzw. zusammen mit dem 
Abbruchgesuch eingereicht wird. Geringfügige Abweichungen bezüglich Lage 
und Ausdehnung sind gestattet, wenn dadurch der bisherige Zustand verbes-
sert wird und keine überwiegenden nachbarlichen Interessen entgegenstehen.  

3. Anspruch auf das Hofstattrecht besteht nur, wenn das Ausmass der alten Bau-
te vor dem Abbruch oder spätestens 6 Monate nach der Zerstörung im 
Einvernehmen mit der Baubehörde durch den zuständigen Nachführungsge-
ometer festgehalten wird.  

4. Besondere Zonenbestimmungen betreffend Ersatzbauten, Gefahrenzonen, 
Schutzanordnungen im Zonenplan, Baulinien und Baugestaltungslinien sowie 
Abstandsvorschriften gegenüber Kantonstrassen gehen dem Hofstattrecht vor. 
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Art. 6 Sicherung der Baulandverfügbarkeit 

1. Im Zonenplan werden jene Bauzonenflächen speziell bezeichnet, bei denen 
die Verfügbarkeit des Bodens für den festgelegten Zonenzweck gemäss den 
nachstehenden Bestimmungen gewährleistet werden muss.  

2. Werden solche Bauzonenflächen von den Grundeigentümern innert einer 
Übergangsfrist von 5 Jahren seit Inkrafttreten der vorliegenden Planung nicht 
gemäss dem festgelegten Zonenzweck überbaut oder trotz vorhandener 
Nachfrage und angemessenem Preisangebot nicht Dritten zur 
zonengemässen Nutzung zur Verfügung gestellt, ist die Gemeinde berechtigt, 
die bezeichneten Bauzonenflächen unter den nachstehenden 
Voraussetzungen zum vollen Verkehrswert zu übernehmen: 

§ Die betreffenden Bauzonenflächen sind seit mindestens acht Jahren im 
Zonenplan gekennzeichnet und seit mindestens fünf Jahren baureif.  

§ Es liegt eine ausgewiesene Nachfrage für die bauliche Nutzung entspre-
chender Bauzonenflächen vor.  

§ Die Gemeinde hat den Grundeigentümern eine Frist von mindestens zwei 
Jahren gesetzt, um die betreffenden Bauzonenflächen entweder selbst zu 
nutzen oder durch Dritte der vorgesehenen baulichen Nutzung zuzuführen. 

§ Das Übernahmerecht darf nur dann ausgeübt werden, wenn sich im kon-
kreten Anwendungsfall aufgrund einer Interessenabwägung ergibt, dass 
das öffentliche Interesse die entgegenstehenden privaten Interessen über-
wiegt. 

3. Sind die Voraussetzungen gemäss Absatz 2 erfüllt und will die Gemeinde das 
Übernahmerecht ausüben, teilt sie dies den Grundeigentümern unter Angabe 
der beanspruchten Rechte und der angebotenen Entschädigung schriftlich mit. 
Durch diese Mitteilung entstehen ein Übernahmerecht und eine Übernahme-
pflicht der Gemeinde.  

4. Können sich die Parteien über die Höhe der Entschädigung nicht einigen, 
kann jede Partei bei der zuständigen Enteignungskommission die Durchfüh-
rung des Schätzungsverfahrens verlangen. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen der kantonalen Enteignungsgesetzgebung, namentlich für den 
Eigentumsübergang und das Rückübertragungsrecht. 

5. Die von der Gemeinde übernommenen Bauzonenflächen sind sobald als mög-
lich der vorgesehenen Nutzung zuzuführen. Weiterveräusserungen haben in 
der Regel im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen zu erfolgen. Die tat-
sächliche Nutzung des veräusserten Bodens zum festgelegten Zweck ist in 
den Verträgen mit bauwilligen Erwerbern durch geeignete Bedingungen und 
Auflagen (Realisierungszeitpunkt, Konventionalstrafen bei Nichteinhaltung, 
Rückkaufsrecht, Vorkaufsrecht bei Weiterveräusserung etc.) sicherzustellen.  

6. Zuständig für die Anwendung der vorliegenden Bestimmung über die Siche-
rung der Baulandverfügbarkeit ist der Gemeinderat. Er ist insbesondere 
zuständig für die Ausübung des Übernahmerechts und die Weiterveräusse-
rung der übernommenen Bauzonenflächen. Die Weiterveräusserung erfolgt zu 
den Selbstkosten der Gemeinde (Erwerbskosten, Zinsen, Erschliessungskos-
ten).  

7. Die Gemeinde richtet eine Anlaufstelle für die Nachfrage nach Bauland ein. 

8. Die Gemeinde erlässt bei Bedarf ein Reglement mit ergänzenden Bestimmun-
gen über die Sicherung der Baulandverfügbarkeit. 

Art. 7 Ausgleich planungsbedingter Vor- und Nachteile 

1. Die infolge von Planungsmassnahmen entstehenden Vor- und Nachteile wer-
den nach den Vorgaben gemäss Art. 5 Abs. 1bis RPG ausgeglichen.  

2. Der Satz für den Ausgleich aller Arten von Planungsvorteilen beträgt 25%.  
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3. Soweit die Erträge aus der Mehrwertabgabe auf absehbare Zeit nicht für die 
Finanzierung von Rückzonungen benötigt werden, können sie für Förderungen 
zugunsten der Gestaltung und Nutzung von öffentlichen Räumen, öffentliche 
Infrastrukturen (wie bspw. Schulen) und die Förderung von günstigem Wohn-
raum im Sinne von Art. 5 Abs. 1ter RPG eingesetzt werden. 

4. Der Kanton und die Gemeinde sind von der Abgabepflicht befreit.  

5. Liegt der durch die Planungsmassnahme erzielte Mehrwert unter CHF  10'000 
ist er von der Abgabepflicht befreit (Freibetrag). 

6. Die Bestimmungen über den Ausgleich planungsbedingter Vor- und Nachteile 
kommt auch auf die Zonenplanrevision, welche gleichzeitig mit dem vorliegen-
den Baureglement zur Abstimmung gelangt, zur Anwendung. 

B. Zonenspezifische Vorschriften 

Art. 8 Allgemeines 

1. Die Art und das Mass der Nutzung in den jeweiligen Nutzungszonen richten 
sich nach den Vorschriften von Art. 5 dieses Reglements. Diese werden durch 
die nachfolgenden zonenspezifischen Vorschriften ergänzt. 

2. Die baurechtlichen Begriffsbestimmungen des übergeordneten Rechts werden 
durch die im vorliegenden Reglement verwendeten Begriffe und ihre Um-
schreibungen ergänzt, soweit sie ihnen nicht widersprechen.  

Art. 9 Dorfzone 

1. Werden in der Dorfzone Pflichtbaulinien festgelegt, so muss jedes neu oder 
ersatzweise erstellte Hauptgebäude mindestens mit einer seiner Gebäude-
ecken auf der Pflichtbaulinie stehen. Ersatzbauten können entlang von 
Strassen an ursprünglicher Position errichtet werden. 

2. Werden Hauptbaukörper zusammengebaut, so sind vorhandene Pflichtbauli-
nien über die ganze Fassade einzuhalten. 

3. Erstreckt sich eine Parzelle in der Dorfzone über mehrere Bautiefen, ist der 
Eigentümer frei, die rückwärtigen, von der Erschliessung abgewandten Bautie-
fen zuerst zu bebauen.  

Art. 10 Erweiterte Dorfzonen  

1. Werden in den erweiterten Dorfzonen Pflichtbaulinien festgelegt, so muss je-
des neu oder ersatzweise erstellte Hauptgebäude mindestens mit 5/8 der 
zugehörigen Fassade des Hauptbaukörpers auf der Pflichtbaulinie stehen. 

2. Grenzt eine Parzelle in der erweiterten Dorfzone an eine Kantonsstrasse, er-
setzt der einzuhaltende Strassenabstand den vorgeschriebenen grossen 
Grenzabstand.  

Art. 11 Zone für höhere Bauten 

1. Die Zone für höhere Bauten umfasst Bauzonen mit Bestandesbauten von 
mehr als 10 2/3m, sowie angrenzende Areale, welche aufgrund ihrer ortsbauli-
chen Lage mit höheren Bauten zu bebauen sind.  

2. Werden in der Zone für höhere Bauten Pflichtbaulinien festgelegt, so muss je-
des neu oder ersatzweise erstellte Hauptgebäude mit einer der Fassaden auf 
der Pflichtbaulinie stehen. 
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Art. 12 Hochhauszone 

1. Wird in der Hochhauszone von einem Überbauungsplan Gebrauch gemacht, 
gilt die Pflicht zur Durchführung eines vorgängigen Architekturwettbewerbs 
nach SIA Ordnung. 

2. Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs sind in einem Überbauungsplan 
umzusetzen. 

Art. 13 Arbeitszone 

1. In der Arbeitszone ist nur Wohnraum für Betriebsinhaber und / oder Personal 
gestattet, deren ständige Anwesenheit im Betrieb unerlässlich ist, sowie für 
saisonale Arbeiterunterkünfte für eigenes Personal der Gewerbebetriebe.  

2. Zwischen Hauptbaukörpern gilt ein Gebäudeabstand von 8 m. 

3. Werden in der Arbeitszone Schrägdächer erstellt (z.B. Scheddächer), so darf 
die Höhendifferenz zwischen Traufe und First maximal 2 2/3m betragen. 

4. Grenzt ein Grundstück der Arbeitszone an ein Grundstück einer anderen 
Bauzone, beträgt der Grenzabstand für Bauten in der Arbeitszone 6 m, soweit 
die Gebäudehöhe max. 10 2/3m misst. Übersteigt die Gebäudehöhe das Mass 
von 10 2/3m, vergrössert sich der Grenzabstand um die Mehrhöhe. Für unter-
geordnete Baukörper gelten die Grenzabstände gemäss Art. 5. 

Art. 14 Sport- und Intensiverholungszone 

In der Sport- und Intensiverholungszone am Kerenzerberg dürfen auch Unterkünfte 
für den dauernden oder temporären Aufenthalt erstellt werden. Falls die Massvorga-
ben gemäss Art. 5 betreffend die Zone für höhere Bauten überschritten werden, gilt 
eine Pflicht zur Erarbeitung eines Überbauungsplans nach RBG. 

Art. 15 Flugplatzzone 

1. Die Flugplatzzone besteht aus den Sektoren A und B. 

2. In Sektor A dürfen Flugplatzanlagen und Nebenanlagen erstellt werden. 

3. Für die Nebenanlagen (flugplatzbetriebsfremde Bauten und Anlagen) gelten 
die Vorschriften der Arbeitszone. Vorbehalten bleiben die Höhenbeschränkun-
gen gemäss Sicherheitszonenplan nach Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt 
(SIL). 

4. In Sektor B sind nur Flugplatzanlagen gestattet. Es dürfen keine Nebenanla-
gen (flugplatzbetriebsfremde Bauten und Anlagen) erstellt werden. 

5. Flugplatzanlagen dienen ganz oder überwiegend dem Betrieb des Flugplatzes 
(Flugplatzanlagen gemäss Art. 37, Abs. 1 Luftfahrtgesetz (LFG)). Das Bewilli-
gungsverfahren richtet sich nach Art. 37 bis 37i LFG.  

6. Die Errichtung Änderung von Bauten und Anlagen sowie Nutzungsänderungen 
bestehender Bauten und Anlagen, welche nicht ganz oder überwiegend dem 
Betrieb des Flugplatzes dienen (Nebenanlagen gemäss Art. 37m LFG), unter-
stehen dem kommunalen und dem übergeordneten Recht. 

Art. 16 Bahnhofzone 

1. Es gelten die Vorschriften gemäss Art. 5. Für bahneigene Anlagen gilt das Ei-
senbahngesetz. Sämtliche anderen Bauten und Anlagen unterstehen dem 
kommunalen und dem übergeordneten Recht. 

2. Baubewilligungen für nicht dem Eisenbahnrecht unterstellte Bauten und Anla-
gen dürfen nur erteilt werden, wenn ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept 
vorliegt. 
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Art. 17 Gefahrenzone 

1. In der Gefahrenzone 1 dürfen keine neuen Bauten und Anlagen erstellt wer-
den, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen. Andere 
Bauten und Anlagen sind nur zugelassen, wenn sie zwingend auf einen 
Standort in der Gefahrenzone 1 angewiesen sind (absolute Standortgebun-
denheit) und zudem Menschen, Tiere sowie erhebliche Sachwerte nicht 
gefährdet sind. Bestehende Bauten und Anlagen dürfen nur umgebaut oder in 
ihrem Zweck geändert werden, wenn dadurch das Schadenrisiko vermindert 
wird. Der Wiederaufbau zerstörter Bauten ist nur in Ausnahmefällen und nur 
mit Auflagen möglich. Der Unterhalt (Erneuerungsmassnahmen) von beste-
henden Bauten ist zulässig. In Bauwerken wie Dämmen und dergleichen, die 
zum Schutze von Siedlungen errichtet werden, können gestützt auf ein Ge-
samtkonzept zonenkonforme oder standortgebundene Nutzungen bewilligt 
werden. 

2. In der Gefahrenzone 2 dürfen Bauten und Anlagen neu erstellt und umgebaut 
werden, wenn mittels Auflagen in der Baubewilligung sichergestellt wird, dass 
keine schwerwiegenden Schäden entstehen können, namentlich Menschen, 
Tiere und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind. Objekte von grosser 
Sensibilität hinsichtlich Schadenpotenzial sind in der Gefahrenzone 2 nicht er-
laubt. Wesentliche Umbauten und Zweckänderungen von bestehenden 
Bauten sind nur gestattet, wenn dadurch das Schadenrisiko vermindert wird. 
Bei wesentlichen Änderungen an bestehenden Bauten sind die erforderlichen 
Schutzmassnahmen für das ganze Gebäude zu treffen. 

3. In der Gefahrenzone 3 dürfen Bauten und Anlagen mit hohem Schadenpoten-
zial nur errichtet oder umgebaut werden, wenn die Schutzdefizite mittels 
geeigneten Auflagen im Baubewilligungsverfahren beseitigt werden. 

4. Bauten und Anlagen, die nicht dem Aufenthalt von Menschen und Tieren die-
nen, bedürfen in allen Gefahrenzonen eines angemessenen Objektschutzes.  

C. Flächenanteile, Abmessungen und Messweisen 

Art. 18 Flächenanteile 
1. In Art. 5 sind für die einzelnen Bauzonen folgende Flächenanteile festgelegt: 

§ maximal bebaute Fläche 
§ maximal veränderte Fläche 
§ minimal unveränderte Fläche 

2. Die bebaute Fläche umfasst: 
§ Hauptbaukörper (ohne Berücksichtigung der Dachvorsprünge und der Bau-

teile der Fassadengestaltung) 
§ untergeordnete Baukörper (Definition in Art. 5; ohne Berücksichtigung der 

Dachvorsprünge und der Bauteile der Fassadengestaltung) 

3. Die veränderte Fläche umfasst: 
§ Unterirdische Bauten 
§ Kleinbauten gemäss Art. 24 
§ Terrainveränderungen (Abgrabungen, Aufschüttungen) 
§ befestigte Flächen (Sitzplätze etc.) 
§ Verkehrsflächen (Zufahrt, Aussenparkplätze etc.) 

4. Die unveränderte Fläche umfasst alle Flächen, die weder ober- noch unterir-
disch bebaut sind sowie in ihrer Topografie nicht verändert oder nach 
Abschluss der Bauarbeiten in der ursprünglichen Topografie wiederhergestellt 
werden. 

5. Die veränderten Flächen können in dem Ausmass vergrössert werden, in wel-
chem auf die Realisierung von bebauten Flächen verzichtet wird. 
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6. Bei Ersatzneubauten gelten die Verhältnisse im Zeitpunkt der Baueingabe als 
massgebender Ausgangszustand. Bezüglich der vorbestehenden Terrainver-
änderungen gelten die Bestimmungen über die Besitzstandsgarantie. Soweit 
die maximalen Flächenanteile im Ausgangszustand bereits überschritten sind, 
darf mit dem Vorhaben für den Ersatzneubau keine zusätzliche unveränderte 
Fläche beansprucht werden.  

Art. 19 Grenzabstände 

1. Der Grenzabstand kann gegenüber zwei Grenzen für untergeordnete Baukör-
per und Terrainveränderungen genutzt werden.  

2. Im Grenzabstand zur Strasse sind nur Zufahrten und allfällige Besucher- und 
Kundenparkplätze zulässig. Terrainveränderungen sind nur für Zufahrten so-
wie Besucher- und Kundenparkplätze zulässig. 

3. Unterirdische Bauten unterliegen denselben Grenzabstandsvorschriften wie 
untergeordnete Baukörper. 

Art. 20 Niveaupunkt, Gebäudehöhe und Firsthöhe 

1. Die Gebäudehöhe und die Firsthöhe von Hauptbaukörpern werden ab dem 
Niveaupunkt gemessen. Der Niveaupunkt wird anhand der gemittelten Werte 
der vier Eckpunkte, gemessen ab dem gewachsenen Terrain, bestimmt. Die 
vier Eckpunkte ergeben sich aus dem kleinstmöglichen Rechteck, das die 
Grundrissfigur des Hauptbaukörpers umfasst.  

2. Das maximale Dachvolumen bestimmt sich aus einer mittig über dem Grund-
riss liegenden Firstlinie, und der ab dem Niveaupunkt gemessenen Firsthöhe. 
Das Dachvolumen bestimmt sich aus maximal zwei Giebelfassaden. 

3. Bei Bauten am Hang darf die grösste talseitige traufseitige Fassadenhöhe 
nicht mehr als 5 1/3m höher als die kleinste bergseitige traufseitige Fassaden-
höhe sein. 

4. Kamine, Dunstrohre und Antennen dürfen über das max. Dachvolumen hin-
ausragen. Architektonische Bauteile, welche zur Fassadengestaltung gehören 
bzw. Dachvorsprünge, dürfen um max. 25 cm bzw. 50 cm in den Grenzab-
stand oder über die bebauten Flächen ragen. 

Art. 21 Niveaupunkt und Gebäudehöhe bei Erweiterungsbauten 

1. Wird ein Gebäude erweitert, bildet sich der neue Niveaupunkt über die beste-
hende Baute und die Erweiterung. Die Ermittlung des Niveaupunktes erfolgt 
gemäss Art. 20 Abs. 1.  

2. Das neue max. Dachvolumen wird gemäss Art. 20 Abs. 2 gebildet. 

3. Die Firstlinie vom Bestand darf auch dann beibehalten werden, wenn sie das 
neue max. Dachvolumen durchstösst. Der Erweiterungsbau erhält entweder 
ein eigenes max. Dachvolumen mit zwei neuen Giebelfassaden oder er darf 
so erweitert werden, dass das neue Dach an den First des bestehenden Ge-
bäudes anschliesst.  

Art. 22 Abgrabungen / Aufschüttungen 

1. Abgrabungen bis max. 1.5 m müssen keinen Grenzabstand einhalten. 

2. Abgrabungen, welche das Mass von 1.5 m überschreiten sowie sämtliche Auf-
schüttungen unterliegen denselben Abstandsvorschriften wie untergeordnete 
Baukörper. 
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Art. 23 Baulinien / Pflichtbaulinien 

1. Baulinien und Pflichtbaulinien dürfen nur von architektonischen Bauteilen, wel-
che zur Fassadengestalt gehören und maximal 25 cm vorstehen oder von 
Dachvorsprüngen, die maximal 50 cm über die Fassaden kragen, überschrit-
ten werden. 

2. Pflichtbaulinien bestimmen zwingend die Lage von Teilen der Fassaden. Nä-
heres wird in den zonenspezifischen Vorschriften geregelt. 

Art. 24 Kleinbauten 

Als Kleinbauten gelten Bauten, die eine Grundfläche von 10 m2 sowie eine giebelsei-
tige Fassadenhöhe von 3 1/3m nicht überschreiten und keine Hauptnutzflächen 
enthalten. Sie unterliegen denselben Regeln wie die eingeschossigen freistehenden 
Bauten, werden aber nicht zur bebauten Fläche gerechnet und sind in allen Grenz-
abständen zulässig. 

D. Bauvorschriften 

Art. 25 Dächer 

1. In der Dorfzone sind Hauptbaukörper und eingeschossige, freistehende Bau-
ten mit geneigten Dächern zu versehen. 

2. Dachterrassen sind in der Dorfzone erlaubt, sofern sie 50% der Grundrissflä-
che des Hauptbaukörpers nicht überschreiten. 

3. In den übrigen Bauzonen sind alle Dachformen zulässig. 

Art. 26 Einfriedungen gegenüber Strassenraum 

1. Einfriedungen müssen sich den bereits bestehenden Einfriedungen vor Ort 
anpassen. 

2. Einfriedungen sind in Form eines Zaunes, einer Sockelmauer mit einem auf-
gesetzten Zaun, einer Hecke oder einer Mauer von max. 1.25 m auszubilden. 

3. Einfriedungen sind, wo keine übergeordneten Interessen von Kanton oder 
Gemeinde vorliegen, an die Grenze zu stellen. 

4. Die Baubehörde kann Ausnahmen von Abs. 1 bis 3 gewähren, wenn dies 
ortsbaulich begründet ist. 

Art. 27 Parkierung 

1. Die Bauherrschaft ist zur Bereitstellung der pflichtgemässen Autoabstellplätze 
gemäss Art. 71 BauV auf der eigenen Parzelle oder durch vertragliche Abma-
chung gesicherten fremden Boden verpflichtet. Die Berechnung der 
pflichtgemässen Anzahl Autoabstellplätze erfolgt für alle Nutzungen nach den 
Normen des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute 
(VSS). 

2. Die Autoabstellplätze sind, unabhängig von Zone und Nutzung, grundsätzlich 
unterirdisch oder im Erdgeschossbereich der jeweiligen Hauptbauten oder in 
Erweiterungen der Hauptbauten zu erstellen. Die Baubehörde kann Besucher-
parkplätze für Wohnbauten und Kundenparkplätze als Aussenparkplätze 
bewilligen.  

3. Die Einfahrtsbreite darf maximal 3/8 der Länge des Grundstückanschlusses an 
die Zufahrtsstrasse betragen, eine Einfahrtsbreite von minimal 5m und in der 
Summe maximal 10 m ist jedoch immer erlaubt. Die Baubehörde kann Aus-
nahmen bei öffentlich zugänglichen Nutzungen gewähren. Die Zufahrt darf bis 
zu einer Tiefe von 4.00 m ab der Strasse (inkl. Trottoir) eine maximale Nei-
gung von 5% nicht überschreiten. 
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Art. 28 Wohn- und Nebenräume 

1. Räume mit Hauptnutzflächen (SIA 416) müssen genügend belichtet und lüft-
bar sein. 

2. Für Wohn- und Arbeitsräume ist bei Neubauten und ersatzweise erstellten 
Bauten eine lichte Höhe von wenigstens 2,5 m einzuhalten. Wohn- und Ar-
beitsräume in Dachgeschossen müssen auf mindestens 66% der Fläche eine 
lichte Höhe von 2,5 m einhalten. Die Belichtungsflächen müssen mindestens 
10% betragen.  

3. In Mehrfamilienhäusern (ab 4 Wohneinheiten) sind Nebennutzflächen, wie 
Reduit, Estrich, Keller, Bastel- und allgemeine Nebenräume im Umfang von 
10% der Hauptnutzflächen (SIA 416) bereitzustellen. 

Art. 29 Beleuchtung 

1. Öffentliche und private Beleuchtungsanlagen sind auf das Notwendige zu be-
schränken und energiesparend, natur- und umweltgerecht auszugestalten. Als 
notwendig gelten Beleuchtungsanlagen insbesondere dann, wenn sie der Ver-
kehrssicherheit und der Personensicherheit dienen. Der Gemeinderat erstellt 
für die Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Bereich ein Konzept und setzt 
dieses schrittweise entsprechend den Bedürfnissen der Allgemeinheit und 
dem Gemeindebudget um. 

2. Der Betrieb von himmelwärts gerichteten Beleuchtungsanlagen, welche keine 
Sicherheits- oder Beleuchtungsfunktionen von Bauten oder Anlagen erfüllen 
(Skybeamer, Laserscheinwerfer, Reklamescheinwerfer oder ähnliche künstli-
che Lichtquellen) sind zum Schutz der Umwelt verboten. Bereits bestehende, 
störende Beleuchtungsanlagen sind innert 2 Jahren seit Genehmigung der 
vorliegenden Bestimmung zu ersetzen, soweit einzuschränken oder gänzlich 
zu entfernen, als es für deren Inhaber und Betreiber technisch und betrieblich 
möglich und wirtschaftlich tragbar ist.  

3. Der Gemeinderat erlässt eine Verordnung, in welcher insbesondere folgende 
Aspekte geregelt werden: 

§ Zulässigkeit und Bewilligungspflicht von Beleuchtungsanlagen; 
§ Nachweispflicht der Bauherrschaft bezüglich angestrebten Zwecks, zu er-

wartende Wirksamkeit und umweltgerechte Ausgestaltung der 
Beleuchtungsanlage. 

Art. 30 Reklamen 

1. Reklamen- und Hinweistafeln dürfen an den von der Baubehörde bezeichne-
ten Stellen sowie an Geschäftshäusern für die dort hergestellten oder 
angebotenen Produkte oder Dienstleistungen angebracht werden. 

2. Aussenreklamen, Leuchtschriften, Lichtreklamen, Scheinwerfer, Schaukästen, 
Warenautomaten und dergleichen sind zulässig, wenn sie das Orts-, Strassen- 
und Landschaftsbild sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen.  

3. Bewegliche Lichtreklamen, Leuchtschriften mit Farb- und Lichtwechsel sowie 
akustische Reklamevorrichtungen sind verboten.  

4. Der Gemeinderat erlässt eine Verordnung über die Aussenwerbung (Rekla-
meanlagen, Plakatierung und Megaposter). Darin werden auch die temporären 
Reklamen im Zusammenhang mit Bauvorhaben und Veranstaltungen geregelt.  
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II.  Landschaftsgebiet 

Art. 31 Zonen im Landschaftsgebiet 

1. In der Gemeinde Glarus Nord gelten im Landschaftsgebiet folgende Nut-
zungszonen: 
§ Landwirtschaftszone Art. 18 BauV  
§ Landwirtschaftszone für besondere Nutzung Art. 19 BauV 
§ Rebwirtschaftszone Art. 19 BauV / Art. 32 BauR 
§ Gewässerschutzzone Art. 20 BauV 
§ Landschaftsschutzzone Art. 24 BauV / Art. 33 BauR 
§ Naturschutzzone Art. 20 BauV 
§ Zone für Wildtierkorridore Art. 20 BauV 
§ Gewässerraumzone Art. 26 BauV 
§ Abbauzone Art. 21 BauV 
§ Deponiezone Art. 22 BauV 
§ Materialbewirtschaftungszone Art. 34 BauR 
§ Zone für Windenergieanlagen Art. 35 BauR 
§ Zone für Skiabfahrts- und Skiübungsgelände Art. 29 BauV 
§ Zone für Sport und Extensiverholung Art. 30 BauV 

2. Die zulässige Art und das zulässige Mass der Nutzung in diesen Zonen richten 
sich nach der übergeordneten Gesetzgebung von Kanton und Bund bzw. den 
ergänzenden Vorschriften im Baureglement. 

Art. 32 Rebwirtschaftszone 

1. Die Rebwirtschaftszone umfasst die Flächen, welche für den Rebbau vorge-
sehen sind. 

2. Kleinbauten und Anlagen sind zulässig, wenn sie für die Bewirtschaftung der 
Reben notwendig sind. Deren Benützung zu Wohnzwecken ist untersagt. 

Art. 33 Landschaftsschutzzone 

1. Die Landschaftsschutzzone bezweckt den Schutz von besonders schönen 
Landschaften. Neue Bauten und Anlagen sind nicht gestattet. Vorbehalten 
sind Eingriffe zur Revitalisierung oder Aufwertung, unterirdische Leitungen, 
land- und forstwirtschaftliche Bauten und Anlagen, sofern deren Erstellung an 
einem Standort ausserhalb der Landschaftsschutzzone nicht zumutbar ist, so-
wie Hochgebirgsunterkünfte. 

2. Bestehende Bauten und Anlagen dürfen im Rahmen des Bundesrechts bau-
lich verändert werden. 

Art. 34 Materialbewirtschaftungszone 

1. Die Materialbewirtschaftungszone ist bestimmt für Bauten, Anlagen und Zwi-
schenlager im Zusammenhang mit der Gewinnung und Aufbereitung von 
natürlichen Materialien wie Steine, Kies, Sand, Lehm und anderen minerali-
schen Rohstoffen, mit der Sammlung und Sortierung von Bauabfällen, der 
Aufbereitung von mineralischen Bauabfällen wie Betonabbruch, Mischab-
bruch, Ausbauasphalt und Strassenausbruch oder der Herstellung von 
Baustoffen wie Beton, Mörtel und Heissmischgut.  

2. Es sind nur Bauten und Anlagen gestattet, welche dem Zonenzweck entspre-
chen und keine lärmempfindlichen Räume gemäss Lärmschutzverordnung 
(LSV) Art. 2, Abs. 6 beinhalten. 

3. Die beanspruchten Flächen sind innert dreier Jahre nach Einstellung der Ma-
terialbewirtschaftung im Sinne der künftigen Nutzung des Geländes zu 



 

Seite 18/29 
 

gestalten und zu rekultivieren. Die Baubehörde trifft die erforderlichen Mass-
nahmen im Baubewilligungsverfahren. Sie kann insbesondere eine geeignete 
Sicherheit (zweckgebundenes Depositum) für die finanziellen Mittel verlangen, 
welche für die Rekultivierung erforderlich sind. 

4. Besondere Anordnungen können in einem Überbauungsplan getroffen wer-
den. 

Art. 35 Zone für Windenergieanlagen 

1. Die Erstellung von Windenergieanlagen ab 30m Gesamthöhe (inklusive Aus-
lenkung Rotorblätter) ist nur innerhalb der Zone für Windenergieanlagen 
gestattet. Nebenanlagen wie Leitungen oder Transformatorenstationen kön-
nen auch ausserhalb der Zone für Windenergieanlagen erstellt werden. 

2. Die Zone für Windenergieanlagen umfasst mindestens die Windenergieanlage 
in ihrer maximalen horizontalen Ausdehnung (inklusive Auslenkung der Rotor-
blätter). 

3. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist von der Bauherrschaft zusätz-
lich zur baulichen Ausführung der Anlage und deren Erschliessung zu 
dokumentieren, wie der Immissionsschutz gewährleistet wird, wie allfällige Be-
einträchtigungen schutzwürdiger Lebensräume minimiert und kompensiert 
werden und welche Massnahmen vorgekehrt werden für den Fall, dass die An-
lage ausser Betrieb genommen und rückgebaut werden muss. Die 
Baubehörde kann Auflagen hinsichtlich Detailstandort, einzuhaltende Abstän-
de, Bodeneingriffe sowie die Gestaltung der Anlagen und der Umgebung in die 
Baubewilligung aufnehmen. 

4. Wenn eine Windenergieanlage nicht mehr betrieben wird, muss der ursprüng-
liche Zustand der Landschaft vor Errichtung der Windenergieanlage innert 5 
Jahren wieder hergestellt werden. Der Rückbau sowie allfällige Wiederherstel-
lungsmassnahmen erfolgen auf Kosten des Eigentümers der 
Windenergieanlage. Die Gemeinde kann dafür auf der Standortparzelle einen 
Beseitigungsrevers eintragen lassen und die erforderlichen Massnahmen im 
Baubewilligungsverfahren treffen. Sie kann insbesondere eine geeignete Si-
cherheit (zweckgebundenes Depositum) für die finanziellen Mittel verlangen, 
welche für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands der Landschaft 
erforderlich sind. 
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III.  Ortsbildschutz / Kulturgüterschutz 

Art. 36 Festlegungen Ortsbildschutz / Kulturgüterschutz 

1. Im Zonenplan werden folgende Ortsbildschutzmassnahmen festgelegt: 
§ Ortsbildschutzzone Art. 37 BauR 
§ Kommunal wertvolle Objekte Art. 38 BauR 
§ Archäologiezone Art. 39 BauR 

Art. 37 Ortsbildschutzzone 

1. Die Ortsbildschutzzone enthält Gebiete mit Baugruppen, Bauten und Anlagen 
sowie Freiräumen, die auf Grund ihrer besonderen Geschichte, Funktion, Stel-
lung, Form und Gliederung von erheblicher ortsbaulicher Bedeutung sind. Bei 
diesen Objekten steht die Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung im 
Vordergrund. Der Schutzumfang für diese Objekte und die einzelnen Mass-
nahmen richten sich nach den Bestimmungen des BauR. 

2. Alle Bauvorhaben in der Ortsbildschutzzone sind vor Ausarbeitung des Bau-
projekts bei der Gemeinde anzumelden. 

3. Die Baubehörde kann für Bauvorhaben in der Ortsbildschutzzone: 
§ besondere Vorschriften zur Gestaltung erlassen und/oder im Baubewilli-

gungsverfahren Auflagen für die bauliche Ausführung verfügen; 
§ für derart verfügte, bauliche Einschränkungen allenfalls Entschädigungen 

gewähren; 
§ für Teilflächen Hochbauverbote erlassen resp. den bebaubaren Bereich 

bestimmen. 

4. Sollen bauliche Massnahmen an Bauten, Anlagen oder Freiräumen in der 
Ortsbildschutzzone ausgeführt werden oder droht der Verfall von einzelnen 
ortsbildprägenden Elementen, entscheidet der Gemeinderat im Baubewilli-
gungsverfahren im Einzelfall unter Beizug der zuständigen kantonalen 
Fachstelle oder einer Fachberatung, ob und - falls ja - welche konkrete 
Schutzmassnahmen für die entsprechenden Bauten, Anlagen und Freiräume 
bzw. für Teile davon zu treffen sind.  

Art. 38 Kommunal wertvolle Objekte 

1. Im Zonenplan bezeichnete kommunal wertvolle Objekte wie Gebäude, Gärten 
und Kulturobjekte wie bspw. historische Wege, Kanalbauten, Brunnenanlagen, 
sind im Grundsatz zu erhalten und zu pflegen.  

2. Erneuerungen, Um- und Anbauten an Gebäuden, die als kommunal wertvoll 
eingestuft sind, welche sich für die bestimmungsgemässe Nutzung als 
unerlässlich erweisen, sind unter grösstmöglicher Wahrung der historischen 
Bausubstanz zulässig. Die Baubehörde kann die Begleitung durch die 
kantonale Fachstelle, die Gestaltungskommission oder Fachberater 
vorschreiben. 

3. Ist der Weiterbestand eines wertvollen Objektes wegen Vernachlässigung der 
Unterhaltspflicht gefährdet, so kann die Gemeinde nach vorangegangener 
Mahnung den Bau auf Kosten der Eigentümerin oder des Eigentümers soweit 
instand stellen lassen, dass sein Weiterbestand gesichert ist (Art. 793 ff ZGB). 
Der Gemeinde wird eine Pfandrechtnach Art. 82  Abs. 2 RBG eingeräumt. 

4. Werden wertvolle Objekte zerstört oder beeinträchtigt, kann die Gemeinde die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands anordnen. 
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Art. 39 Archäologiezone 

Archäologiezonen umfassen Bereiche, auf denen mit grosser Wahrscheinlichkeit ar-
chäologische Funde und Befunde zu erwarten sind. Bauabsichten sind der 
Gemeinde vor Beginn der Projektierung bekannt zu geben. Diese legt unter Beizug 
der Fachstelle für Denkmalpflege und Ortsbildschutz die erforderlichen Auflagen fest. 
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IV.  Technische Vorschriften 

Art. 40 Etappierung der Überbaubarkeit 

1. Teilflächen der Dorfzonen und der Zone für höhere Bauten, welche Kapazi-
tätsreserven für Einwohner und Arbeitsplätze aufweisen, werden im 
Zonenplan in drei Teilgebiete unterteilt:  
§ Flächenpotenziale I 
§ Flächenpotenziale II 
§ Etappierungsgebiete 

2.  Flächenpotenziale I sind nicht bebaute Flächen, welche im weitgehend über-
bauten Gebiet liegen und somit nach Raumplanungsgesetzgebung (RPG) der 
Bauzone zugehören. Sie sollen, sofern sie nicht bereits baureif sind, umge-
hend der Baureife zugeführt und in den nächsten 10 - 15 Jahren bebaut 
werden. 

3.  Flächen, die den Flächenpotenzialen II zugeordnet sind, liegen nicht im weit-
gehend überbauten Gebiet, bilden jedoch Teil der Bauzonen, welche im 
Hinblick auf eine zweckmässige Entwicklung der Dörfer zuerst einer Bebauung 
zugeführt werden sollen. Sie sollen schrittweise der Baureife zugeführt und in 
den nächsten 10 – 15 Jahren bebaut werden. 

4.  Flächen, die den Etappierungsgebieten zugeordnet sind, liegen nicht im weit-
gehend überbauten Gebiet, sondern sind Teil des erst längerfristig zu 
aktivierenden Baugebiets. Sie sollen erst der Baureife zugeführt und überbaut 
werden, wenn mindestens 80% der Flächenpotenziale I und kumulativ mindes-
tens 60% der Flächenpotenziale II, welche im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der Zonenplanung (2017) ausgewiesen sind, bebaut sind. 

5.  Die entsprechenden Überbauungsstände von 80% in den Flächenpotenzialen 
I resp. 60% in den Flächenpotenzialen II sind dem Departement für Bau und 
Umwelt vor Erteilung der ersten Baubewilligung in Dorfzonen in den Etappie-
rungsgebieten zu dokumentieren. Die Freigabe der Bauzonen in den 
Etappierungsgebieten stellt keine formelle Zonenplanänderung dar, sondern 
ist eine planungstechnische Vollzugsmassnahme, welche der harmonischen 
Entwicklung der Bauzonen dient.  

Art. 41 Notankerrecht  

Die Gemeinde kann Grundeigentümer im Rahmen eines öffentlich rechtlichen Not-
ankerrechts verpflichten, ihr Grundstück Nachbarn für das Einbringen von 
temporären Injektionsankern zur Stabilisierung von Baugrubenwänden während der 
Bauphase zur Verfügung zu stellen und das Belassen der entspannten Anker zu dul-
den. Voraussetzung ist:  

§ das vorgesehene Bauprojekt kann ohne temporäre Anker überhaupt nicht oder 
nur mit unzumutbar hohem Aufwand ausgeführt werden,  

§ eine gütliche Einigung nachweislich gescheitert ist und  
§ die Belastung des Nachbarn sich für diesen als zumutbar erweist. 

Art. 42 Ersatzabgabe für Parkplätze 

1. Ist die Erstellung der vorgeschriebenen Anzahl Autoabstellplätze auf eigenem 
oder durch vertragliche Abmachung gesichertem fremdem Boden nicht mög-
lich und können diese auch nicht in einer bestehenden Gemeinschaftsanlage 
bereitgestellt werden, ist für jeden fehlenden Abstellplatz eine einmalige Er-
satzabgabe zu bezahlen. 
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2. Die Ersatzabgabe beträgt pro Abstellplatz CHF 8‘000. Dieser Betrag entspricht 

dem Zürcher Baukostenindex am 1. April 2015 von 101.0 Punkten (Basis 2010 
= 100). Verändert sich der Index um jeweils 10% der Punkte, erhöht oder er-
mässigt sich die Ersatzabgabe ebenfalls um 10%. 

3. Die Ersatzabgabe wird der Bauherrschaft bei Erteilung der Baubewilligung in 
Rechnung gestellt. Der Ertrag der Abgaben ist für die Erstellung öffentlicher 
Parkplätze sowie die Förderung des öffentlichen Verkehrs und des Langsam-
verkehrs zu verwenden. 

4. Aus der Zahlung der Ersatzabgabe resultiert kein Anrecht auf einen fest zuge-
ordneten Parkplatz auf öffentlichem Grund. 
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V.  Sondernutzungspläne 

Art. 43 Festlegungen und Hinweise Sondernutzungsplanungen 

Im Zonenplan sind folgende Festsetzungen und Hinweise betreffend Sondernut-
zungsplanungen abgebildet: 
§ Überbauungsplan aufheben 
§ Zonen mit Überbauungsplanpflicht Art. 27 BauV 
§ Baulinienplan rechtskräftig (Hinweis)  
§ Überbauungsplan rechtskräftig (Hinweis) 

Art. 44 Überbauungsplan 

1. Der Gemeinderat kann, wenn dies aus übergeordnetem öffentlichem Interesse 
angezeigt ist, für Teilgebiete der Bauzone einen Überbauungsplan (Son-
dernutzungsplan) verlangen. 

2. Ein Überbauungsplan ist in der Regel dann zu erstellen, wenn ein noch freies, 
sinnvollerweise gesamtheitlich zu erschliessendes und zu überbauendes Teil-
gebiet die Fläche von 3000m2 in der Dorfzone bzw. 5000m2 in der erweiterten 
Dorfzone und in der Zone für höhere Bauten übersteigt. 

3. Der Überbauungsplan regelt im Rahmen der Grundordnung die Bebaubarkeit, 
die Gestaltung und die Erschliessung des Teilgebietes nach Massgabe des 
kantonalen Rechts.  

4. Wenn mit dem Überbauungsplan eine überdurchschnittliche ortsbauliche und 
gestalterische Qualität erreicht wird und der haushälterische Umgang mit dem 
Boden sichergestellt wird, kann die maximal veränderte Fläche zulasten der 
unveränderten Fläche um bis zu 10%-Punkte erhöht werden. Die Überprüfung 
der Qualität des Überbauungsplans und die Empfehlung zur Gewährung des 
Bonus erfolgt anhand der kommunalen Richtlinie durch die Gestaltungskom-
mission.  
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VI.  Schlussbestimmungen 

Art. 45 Vollzug 

Die Baubehörde kann zu den einzelnen Bestimmungen des Baureglements präzi-
sierende bzw. ergänzende Vorschriften erlassen. Sie kann bei Bedarf auch 
Vollzugshilfen wie Merkblätter oder Richtlinien erlassen. 

Art. 46 Rechtsschutz  

Der Rechtsschutz ist nach Massgabe der eidgenössischen und kantonalen Gesetz-
gebung gewährleistet.  

Art. 47 Inkrafttreten 

1 Das vorliegende Baureglement tritt nach Annahme durch die Gemeindever-
sammlung mit der Genehmigung durch das Departement in Kraft. 

2 Seine Bestimmungen sind auf alle Baugesuche und Planungen anwendbar, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Baureglements noch nicht bewilligt o-
der genehmigt sind. 

3 Mit dem Inkrafttreten dieses Baureglements gelten sämtliche widersprechen-
den früheren Vorschriften der Gemeinde, insbesondere die Bauordnungen der 
ehemaligen Gemeinden Bilten, Filzbach, Mollis, Mühlehorn, Niederurnen, 
Oberurnen, Obstalden, und Näfels als aufgehoben.  

 

 

Glarus Nord, ……………………………..  
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Anhang 
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